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- Täglich kommt der Osterhase



Amtsblatt für die Stadt Langewiesen mit dem Ortsteil Oehrenstock - 2 - Nr. 3/2016

Programm Ostermarkt 2016
Straßenbühne am 19. März 
Moderation: Karolin Held 
14:00 Uhr  Begrüßung durch den Bürgermeister der 

Stadt Langewiesen, Herrn Horst Brandt und 
die  Klasse 2a der Grundschule  
„J. J. Wilhelm Heinse“ Langewiesen unter 
der Leitung von   Frau Schierbock und  
Frau Burgold 

14:30 Uhr  Die Rehbachtaler 
15:30 Uhr  Band „Glüxxritter“ 

Straßenbühne am 20. März 
Moderation: Karolin Held 
14:00 Uhr Jugendballet des ÖCV 
14:45 Uhr  Puppenspiel mit Falk Ulke 
15:45 Uhr  Kindergarde des IKK 
16:30 Uhr  Blaskapelle Oehrenstock 

Programm 
Bastelkeller (ehemals Ratskeller): 
10:00 Uhr 
•  Glasbläser 
 Maik Grossmann 
•  Laubsägearbeiten 
 Silvia Volkhardt 
•  Edelstahlzauber und Steinerei-Shop 
 Fr. Barthel, Hr. Amling 
Haus am Markt 
10:00 Uhr
•  Filzen
 Ulrike Marr 
•  Glasschmiede
 Antje Kruckow 
•  gefräste Eier
 Arnd Hornickel (Sa) 
•  Dekorationen aus Stoff und Stein
 Familie Manthey 
•  Kerzengestaltung
 Evelyn Koziol 
•  Meine Bleistiftkinder, Portraitmaler
 Andreas Grunert 
•  Keramik
 Monika Porsche 
•  Kuschelkissen, Taschen aus Usedjeans
 Liane Nusspicker (So) 
•  Alle Ausstellungen sind geöffnet 

Heinse-Haus 
10:00 Uhr
•  kulinarische Köstlichkeiten Café Roesicke 
•  Alle Ausstellungen sind geöffnet 
Heinse-Hof 
10:00 Uhr
•  „Osterhasen“ 
•  Interessengemeinschaft Freunde des Mittelalters 
•  Kinderschminken Schminkolix 
•  Filzen Gabriele Körber 
•  Osterdekorationen Nadine Kelsch 

Rathaus 
10:00 Uhr
Traditionelle Ostereier - Gestaltungstechniken 
•  Verschiedene Techniken Sabrina Wotjak 
•  Maltechnik Ursula Schadwinkel 
•  Graviertechnik Lothar Richter 
•  Wachsbatiktechnik Annett Schöler (So) 
•  Bossiertechnik Gisela Meißner 
•  Ätztechnik Heidemarie Ortleb (Sa) 
•  bemalte Straußeneier Bettina Schubert 
•  verschiedene Techniken Kerstin Pfeifer (Sa) 
•  dänisches Geschirr Pamela Koch 
•  Original Erzgebirgische
 Volkskunst Peter Stenzel 
•  Keramik Marlies Heiderich (So)
•  Seifenherstellung Gabriela Jacobi 
•  Sticken, Weben, Knüpfen Peter Gläser 
•  Holzarbeiten Liane Schwichtenberg 

Ratsstraße 5 
10:00 Uhr
Osterbasteln und Verkauf von Dekorationen Familie Voigt 

Samstag / Sonntag 
13:00 Uhr  Buchverkauf der Buchhandlung  

Lese-Hunger Liebfrauenkirche 
13:00 Uhr  Café-Stube der Stadtverwaltung  

Langewiesen Heinse-Haus 
13.30 Uhr  Café-Stube des Tennisclubs Langewiesen 

e.V Rathaus 
10:00 Uhr  Kinderkarussel / Bungee Trampolin Markt-

platz, Kirchplatz 
14:00 Uhr  Kutschfahrten mit Familie Möller 

AB 14.00 UHR KOMMT DER OSTERHASE! 
Informationen: (0 36 77) 80 77 20 
Programmänderungen möglich! 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Amt für Landentwicklung 
und Flurneuordnung Gotha 

Hans-C.-Wirz-Straße 2 , 99867 Gotha 
Gotha, 25.02.16 

Flurbereinigungsverfahren Wümbach, 
Az. 1-3-0116 - Ilm-Kreis 

I. Vorläufige Anordnung 
In dem Flurbereinigungsverfahren Wümbach, Ilm-Kreis, erlässt 
die Flurbereinigungsbehörde gemäß § 88 Nr.3 in Verbindung mit 
§ 36 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2835), folgende 

vorläufige Anordnung 
1.  Auf der Grundlage des durch die Flurbereinigungsbehörde, 

dem Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha 
im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft (TG) der Flurbereinigung Wümbach erstellten und mit 
Datum  vom 18.12.2015 genehmigten Wege- und Gewäs-
serplanes mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach 
§ 41 FlurbG (Plan nach § 41 FlurbG) werden den bisher  
Berechtigten Besitz und Nutzung der in der Anlage 1 auf-
geführten Grundstücke  bzw. Teile der Grundstücke für den 
Bau gemeinschaftlicher Anlagen entzogen. 

  Die TG der Flurbereinigung Wümbach, vertreten durch den 
Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Thürin-
gen (VLF), wird mit Wirkung vom 

02.05.2016 
in den Besitz und die Nutzung der benötigten Flächen eingewie-
sen. 
Die Flächen sind in dem als Anlage 1 beigefügten Verzeichnis 
nachgewiesen,  das Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung 
ist. 
Der genaue Umfang der Inanspruchnahme ergibt sich aus den 
beigefügten Karten in verschiedenen Maßstäben (Anlage 2, Blatt 
1 - 10), die ebenfalls Bestandteil  dieser Anordnung sind. Je eine 
vollständige Ausfertigung dieser vorläufigen Anordnung mit Kar-
ten und Begründung liegt einen Monat lang nach dem ersten 
Tag  der öffentlichen Bekanntmachung in den Flurbereinigungs-
gemeinden und angrenzenden Gemeinden 
  in der Gemeindeverwaltung Wolfsberg in Gräfinau-Angstedt, 
  in der Gemeindeverwaltung Ilmtal, Ortsteil Griesheim, 
  in der Stadt Langewiesen, 
  in der Gemeindeverwaltung Wipfratal, Ortsteil Branchewin-

da, 
  in der Stadt Königsee-Rottenbach, 
  in der Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“ in Gehren 
 und 
  in der Stadt Ilmenau 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus. 

Öffentliche Bekanntmachung 
2.  Die Bestimmungen der Anordnung reichen bis zur Ausfüh-

rung des Flurbereinigungsplanes (§ 61 FlurbG) oder bis zur 
vorzeitigen Ausführungsanordnung  (§ 63 FlurbG) bzw. bis 
zur vorläufigen Besitzeinweisung (§ 65 FlurbG). Für Grund-
stücke mit einer vorübergehenden Inanspruchnahme reicht 
diese Anordnung bis zur Beendigung der jeweiligen Baumaß-
nahme. 

II. Auflagen 
1.  Die TG der Flurbereinigung Wümbach hat sicherzustellen, 

dass die Nutzbarkeit der verbleibenden Grundstücksflächen 
während der Bauzeit durchgehend gewährleistet wird. 

2.  Soweit Einzäunungen beseitigt werden müssen, hat die TG 
der Flurbereinigung  Wümbach die den betroffenen Nutzern 
verbleibenden Teilflächen neu einzuzäunen. 

3. Während der Bauzeit sind von der TG sämtliche erforderli-
chen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, auch im Hinblick 
auf die Zufahrtsstraßen. 

4.  Nach Beendigung der Baumaßnahmen müssen die Wirt-
schaftswege, die als  Zufahrts- und Baustraßen genutzt wer-
den, von der TG der Flurbereinigung  Wümbach wieder ord-
nungsgemäß hergerichtet werden. 

5.  Der Maßnahmenträger hat die entzogenen Flächen in der 
Örtlichkeit bis zum 01.08.2016 anzuzeigen. 

Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung der Stadt Langewiesen 
Ilm-Kreis für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 57 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
erlässt die Stadt Langewiesen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit  4.615.800,00 Euro
und
im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit  2.563.200,00 Euro
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 189.000,00 € fest-
gesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
a)  für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  296 v. H.
b)  für die Grundstücke (B)  400 v. H.
2.  Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Langewiesen, 26.01.2016
Horst Brandt
Bürgermeister

Mitteilung
Gemäß § 57 Abs. 3 i.V. mit § 21 Abs. 3 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) wird die Haushaltssatzung 2016 hiermit 
öffentlich bekannt gegeben.
Der Haushaltsplan 2016 liegt während der Dienstzeiten in der 
Zeit vom 11.03.2016 bis 25.03.2016 im Rathaus, Zimmer 02 und 
03, zur Einsicht öffentlich aus.
Gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) wird der Haushaltsplan 2016 bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 
2016 zur Einsichtnahme während der Dienstzeiten im Rathaus, 
Zimmer 3, zur Verfügung gehalten.
Verstöße im Sinne der Verletzung von Verfahrensvorschriften, die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber der Stadt Langewiesen 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich, § 21 Abs. 4 ThürKO.
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III. Entschädigung 
Etwaige Ansprüche auf Aufwuchsentschädigung, Nutzungsentschädigung oder  Pachtaufhebungsentschädigung sind zwischen der 
Teilnehmergemeinschaft und  dem jeweiligen Betroffenen unmittelbar zu regeln. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach dem ersten  Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
 Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha 
 Hans-C.-Wirz-Straße 2 
 99867 Gotha 
einzulegen. 
Die Widerspruchsfrist (Satz 1) ist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 
gez. Volker Hartmann 
stellv. Amtsleiter 

Anlage 1

zur Vorläufigen Anordnung zum 02.05.2016, Az. 1-3-0116 
Flurbereinigungsverfahren Wümbach

Maß- Gemarkung Flur Flurstück Flurstücks- dauerhaft vorübergehend
nahme    größe (qm) entzogen (qm) entzogen (qm)
100 Wümbach 3 597/2 5.456 3.893
100 Wümbach 3 597/1 314 314
602 Wümbach 3 72 1.300 363
602 Wümbach 3 73 4.100 309
100 Wümbach 3 94/1 2.150  784
100 Wümbach 2 227 199 199
100 Wümbach 2 229/5 298 298
101 Wümbach 4 627/1 5.657 2.707
101 Wümbach 4 679/149 3.250  58
101 Wümbach 4 1095/148 3.505  90
101 Wümbach 4 1094/148 3.505  87
101 Wümbach 4 1193/147 2.335  60
101 Wümbach 4 1192/147 2.335  57
101 Wümbach 4 745/147 4.670  112
101 Wümbach 4 744/147 4.670  117
101 Wümbach 4 146 9.080  222
101 Wümbach 4 145/2 4.670  102
101 Wümbach 4 145/1 4.660  92
101 Wümbach 4 917/144  6.836  140
101 Wümbach 4 916/144 6.837  138
101 Wümbach 4 1131/144 3.418  65
101 Wümbach 4 1130/144 3.419  64
101 Wümbach 4 143 3.500  134
101 Wümbach 4 1026/142 2.924  109
101 Wümbach 4 1025/142 2.923  101
102 Wümbach 5 650/2 579 579
102 Wümbach 5 649/4 421 421
102 Wümbach 5 649/1 1.588 1.588
102 Wümbach 4 644 4.214 1.369
102 Wümbach 4 643 2.190 2.190
102 Wümbach 5 203/2 850 23 35
102 Wümbach 5 204 3.400 83 125
102 Wümbach 5 205/1 1.750 36 57
102 Wümbach 5 205/2 1.750 27 48
102 Wümbach 5 206 2.800 46 79
102 Wümbach 5 207 2.990 43 78
102 Wümbach 5 208 3.990 46 88
102 Wümbach 5 209 3.500 36  73
102 Wümbach 5 210 290 31 63
102 Wümbach 5 211 3.000 29 60
102 Wümbach 5 212/1 2.293 43 89
102 Wümbach 5 215 1.000 17 39
102 Wümbach 5 216 2.100  35 79
102 Wümbach 5 217/2 5.709 67 189
102 Wümbach 5 1145/358 3.636 530
102 Wümbach 6 704/2 578.904 2.000
103 Langewiesen 18 2147/3 3.521 2.454 118
103 Langewiesen 18 1022 2.624 10  39
103 Langewiesen 18 1021/4 1.682 18 49
103 Langewiesen 18 1021/2 1.681 20 52
103 Langewiesen 18 1020/2 2.806 32 82
103 Langewiesen 18 1019/2 3.588 40 105
103 Langewiesen 18 1019/4 3.659 221 515
103 Langewiesen 18 1018 1.504 27 57
103 Langewiesen 18 1017 1.885 33 67
103 Langewiesen 18 1016 1.548 27 54
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Maß- Gemarkung Flur Flurstück Flurstücks- dauerhaft vorübergehend
nahme    größe (qm) entzogen (qm) entzogen (qm)

103 Langewiesen 18 1015 1.426 25 46
103 Langewiesen 18 1014 1.786 34 63
103 Langewiesen 18 1013 1.153 23 40
103 Langewiesen 18 1012 1.468 27 48
103 Langewiesen 18 1011/2 3.171 62 105
103 Langewiesen 18 1011/1 2.534 50 83
103 Langewiesen 18 1010/1 2.534 48 80
103 Langewiesen 18 1009 1.055 18 30
103 Langewiesen 18 1269/1008 3.265 66 104
103 Langewiesen 18 2223/1008 1.632 27 49
103 Langewiesen 18 2222/1008 1.632 22 50
103 Langewiesen 18 1007 3.233 33 96
103 Langewiesen 18 1006 4.671 18 138
103 Langewiesen 18 1005/1 1.863  13
105 Langewiesen 16 1682/851 2.025 78
105 Langewiesen 16 1683/851 2.025 162
105 Langewiesen 16 852/2 1.372 275
105 Langewiesen 16 853 1.168 174
105 Langewiesen 16 854 1.878 172
105 Langewiesen 16 855 2.266 69
106 Wümbach 4 636/1 3.353 38
106 Wümbach 4 260/4 5.000 341
106 Wümbach 4 260/3 7.600 162
108 Wümbach 4 625 3.675 249
108 Wümbach 4 151 5.010 262 141
108 Wümbach 4 152 3.250 232 354
109 Langewiesen 11 1966 1.915 1.915
109 Langewiesen 15 2080 8.330 5.971
601 Wümbach 5 863/439 3.850 40
601 Wümbach 5 862/439 3.850 407
601 Wümbach 5 438 7.760 1.100
601 Wümbach 5 437/3 5.790 554
601 Wümbach 5 437/2 5.790 135
603 Langewiesen 16 860 8.175 8.175
604 Wümbach 5 1065 / 347 3.367 339
604 Wümbach 5 657 3.260 20
604 Wümbach 5 749 /351 3.964 501
111 / 605 Langewiesen 15 652 / 1 3.820 195 73
111 / 605 Langewiesen 15 652 / 2 4.022 256 98
111 / 605 Langewiesen 15 653 2.232 147 57
111 / 605 Langewiesen 15 681 3.000 239 92
111 / 605 Langewiesen 15 682 5.163 370 142
111 / 605 Langewiesen 15 684 / 1 6.477 452 174
111 / 605 Langewiesen 15 684 / 2 6.622 447 172
111 / 605 Langewiesen 15 685 1.778 105 41
111 / 605 Langewiesen 15 686 3.532 232 89
111 / 605 Langewiesen 15 687 / 1 4.772 302 116
111 / 605 Langewiesen 15 687 / 2 4.343 268 105
111 / 605 Langewiesen 15 690 / 4 1.231 76 27
111 / 605 Langewiesen 15 690 / 9 653 19 7
111 / 605 Langewiesen 15 1877 / 683 2.137 159 62
111 / 605 Langewiesen 15 1878 / 683 2.138 156 60
111 / 605 Langewiesen 15 1879 / 683 2.137 153 59
111 / 605 Langewiesen 15 2076 6.614 82 31
111 / 605 Langewiesen 15 2082 / 690  2.804  150
111 / 605 Langewiesen 15 2083 / 690 2.804 1.858 552
607 Langewiesen 18 1121 4.606 152
607 Langewiesen 18 1122 2.997 805
607 Langewiesen 18 1123/1 3.737 1.650
607 Langewiesen 18 1123/2 701 527
607 Langewiesen 18 1123/3 3.036 1.491
607 Langewiesen 18 1124 7.895 3.972
607 Langewiesen 18 2157 443 323
607 Langewiesen 18 1772/1125 4.151 950
607 Langewiesen 18 1773/1125 4.151 284
609 Langewiesen 16 1869/830 2.754 460
609 Langewiesen 16 1870/830 2.754 2.754
609 Langewiesen 16 2272/831 2.500 2.500
609 Langewiesen 16 2273/831 5.020 441
611 Gräfinau-Angstedt 2 299 4.000 690
611 Gräfinau-Angstedt 2 300 8.220 1.400
611 Gräfinau-Angstedt 2 387/301 4.545 730
611 Gräfinau-Angstedt 2 388/301 4.545 666
611 Gräfinau-Angstedt 2 389/301 3.030 450
611 Gräfinau-Angstedt 2 379/302 5.673 815
611 Gräfinau-Angstedt 2 380/302 5.673 350
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2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benach-
richtigung der 

a)  nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des 
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine 

b)  sowie sonstige Vereinigungen, soweit sich diese für den 
Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Ver-
einigungen), von der Auslegung des Plans. 

c)  Die Vereinigungen haben Gelegenheit, bis spätestens 2 Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist zu dem Plan Stellung 
zu nehmen. Einwendungen und Stellungnahmen der Vereini-
gungen sind gem. § 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG ebenfalls 
nach Ablauf der Äußerungsfrist ausgeschlossen. 

3.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der recht-
zeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen verzich-
ten (§ 18a Abs. 1 AEG). 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt 
gemacht. Ferner werden  diejenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen  Einwen-
dungen der Vertreter oder Bevollmächtigte, von dem Termin 
gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG). 

  Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so kön-
nen sie durch öffentliche  Bekanntmachung ersetzt werden. 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist  der Anhörungsbehörde durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den  Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

 Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet. 

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 

Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende  Kosten 
werden nicht erstattet. 

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden 
nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem  gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt. 

6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde (Eisenbahn Bundesamt) entschieden. 

  Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und  diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind. 

7.  Die Nr. 1, 2, 3 und 6 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit 
zu den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) entsprechend. 

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verände-
rungssperre nach § 19 Abs.  1 AEG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens  ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 
Abs. 3 AEG). 

Langewiesen, den 08.03.2016 
Stadt Langewiesen 
gez. Brandt 
Bürgermeister 

Mitteilungen

Wohnungsangebote

Wohung zu vermieten

Die Stadtverwaltung Langewiesen hat ab sofort eine 2 1/2 - 
Raumwohnung in der Eisenbahnstraße (Dachgeschoß) in 
98704 Langewiesen zu vermieten

Größe der Wohnung: 52,00 qm
monatliche Kaltmiete: 237,12 EUR

zuzügl. Betriebskosten: ca. 45,00 EUR
Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung Langewiesen
Herr Martin (Tel. 03677 / 80 77 32) 

Bekanntmachung 
Planfeststellungsverfahren für die Baumaßnahme der DB 
Netz AG: Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) 8.1, Neu-
baustrecke (NBS) Ebensfeld — Erfurt, Planfeststellungsab-
schnitt (PFA) 2.2 „Ilmenau“, Bau-km 56,4+15 — 76,1+50 der 
Strecke (5919) EItersdorf — Erfurt — Leipzig Hbf, 8. Planän-
derung 
Die Ausgangsplanung wurde im Auftrag des DB Netz AG über-
arbeitet. 
Die Planänderung umfasst technische, landschaftspflegerische 
und grunderwerbsmäßige Änderungen. 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat für das o.a. Bauvorhaben beim 
Thüringer Landesverwaltungsamt als Anhörungsbehörde die 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Für 
das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
Für das Bauvorhaben werden Grundstücke in der Stadt Lan-
gewiesen (Gemarkung Langewiesen), Gemeinde Wolfsberg 
(Gemarkung Wümbach), Verwaltungsgemeinschaft „Großbrei-
tenbach“: Gemeinde Altenfeld (Gemarkungen: Wald Oberbrei-
tenbach, Wald Unterbreitenbach), Stadt Großbreitenbach (Ge-
markung Großbreitenbach), Verwaltungsgemeinschaft „Langer 
Berg“: Stadt Gehren (Gemarkungen: Möhrenbach, Gehren) und 
in der Stadt Schleusingen (Gemarkung Schleusingen) bean-
sprucht. 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben 
und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anla-
gen erkennen lassen) liegt in der Zeit 
  vom 04.04.2016 bis zum 03.05.2016 
  in der 
  Stadtverwaltung Langewiesen 
  Bauamt, Zimmer 9 
  Ratsstraße 2 
  98704 Langewiesen 
während der Dienststunden 
montags  07:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 15:30 Uhr 
dienstags  07:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr 
mittwochs  07:30 - 11:30 Uhr 
donnerstags 07:30 - 11:30 Uhr und 14:00 - 15:30 Uhr 
freitags  07:30 - 11:30 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Planungsunterlagen sind auch zu diesem Zeitpunkt auf der 
Homepage des Thüringer Landesverwaltungsamtes unter 
(http://www.thueringen.de/th3/tIvwa/wirtschaft/planfeststellungs-
verfahren) einsehbar. 
Es wird jedoch darauf verwiesen, dass das in Papierform öffent-
lich ausgelegte Planexemplar maßgebend für das Planverfahren 
ist (§ 27a Abs.1 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)), 
da Abweichungen bei der elektronischen Wiedergabe nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden können. 
1.  Jeder, dessen Belange durch die Planänderung berührt wer-

den, kann bis spätestens 2 Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist, das ist bis zum 17.05.2016, bei dem Thüringer 
Landesverwaltungsamt, Ref. 540, Weimarplatz 4 in 99423 
Weimar oder bei der Stadtverwaltung Langewiesen, Rats-
straße 2, 98704 Langewiesen Einwendungen gegen die Aus-
gangsplanung und die geänderten Planunterlagen schriftlich 
oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträch-
tigung erkennen lassen. Zur Fristwahrung ist maßgeblich der 
Eingang bei einer der o.a. Behörden. Nach Ablauf der Frist 
sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG). 

  Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwen-
dungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungs-
verfahren. 

  Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen, soweit er nicht von ih-
nen als Bevollmächtigter bestellt ist. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. Andernfalls können diese Einwendun-
gen unberücksichtigt bleiben. 
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Die Tocher des Goldsuchers - Nora Roberts
Blutiges Gold - Elizabeth Lowell
Nur wenn du mich liebst - Joy Fielding
Die Löwin - Iny Lorentz
Lebe ewig - Evita Wolff
Trostpflaster - Anne Hertz
Als besonderes Angebot stehen dem Leser vor Ostern mehrere 
Frühjahrsausgaben der Zeitschriften „Mein schönes Land“ und 
„Landlust“ zur Verfügung.

Öffnungszeiten Tourist-Information 
und Stadtbibliothek Langewiesen 

Mo:  geschlossen
Di: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mi: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Do:  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr
Fr: 09.00 - 12.00 Uhr
Sa: 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon: (0 36 77) 80 77 20
Internet: www.langewiesen.de
E-mail: touristinformation@langewiesen.de

Gottesdienste für März/April 2016

Langewiesen 
März

13. März 2016
09:30 Uhr Gottesdienst
20. März 2016
09:30 Uhr Gottesdienst
24. März 2016, Gründonnerstag
19:00 Uhr Eucharistische Feier
25. März 2016, Karfreitag
09:30 Uhr Gottesdienst
27. März 2016, Ostersonntag
06:00 Uhr Osternachtsfeier Peterskirche
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

April

3. April 2016
09:30 Uhr Gottesdienst
10. April 2016
09:30 Uhr Gottesdienst
17. April 2016
10:00 Uhr  Musikalischer Familiengottesdienst mit Brunch
24. April 2016
09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Oehrenstock 
März

25. März 2016, Karfreitag
16:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
28. März 2016, Ostermontag
10:00 Uhr Gottesdienst
30. März 2016
15:00 Uhr Gemeindenachmittag

April

10. April 2016
11:30 Uhr Gottesdienst
24. April 2016
11:30 Uhr Gottesdienst
27. April 2016
15:00 Uhr Gemeindenachmittag
Bitte beachten Sie auch die Aushänge im Schaukasten!

Wohung zu vermieten

Die Stadtverwaltung Langewiesen hat ab 01.05. eine 2 1/2 - 
Raumwohnung in der Neuen Straße 1 (Erdgeschoß) in 98704 
Langewiesen zu vermieten

Größe der Wohnung: 55,61 qm
monatliche Kaltmiete: 253,76 EUR

zuzügl. Betriebskosten: ca. 45,00 EUR
Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung Langewiesen
Herr Martin (Tel. 03677 / 80 77 32)

In eigener Sache
Herausgeber und Verlag dieses Amtsblattes sind bestrebt 
künftig mehr Texte und  Bilder zu veröffentlichen um den Le-
sewert zu steigern.
Hierzu rufen wir alle Vereine + Verbände, Kirche und Einrich-
tungen auf, Ihren  Bedarf bei Frau Senglaub im Vorzimmer 
des Bürgermeisters anzumelden.
Ihre Verlag + Druck Linus Wittich KG,  
98704 Langewiesen

Informationen

Neues aus der Tourist-Information
In der Tourist-Information ist die 2. Ausgabe der Oehrenstöcker 
Mundart-Zeitung „Me’e schwadsn ihrnschdeggsch“ des Heimat- 
und Fremdenverkehrsverein Oehrenstock erhältlich.
Preis: 1,50 EUR
Außerdem ist die Neuauflage des Buches „Dawai! Mitgegangen 
- Mitgefangen“ von Herrn Herbert Aschenbach wieder verfügbar.
Preis: 12,95 EUR

Thüringer Wald Card Edition 2016 erhältlich

Mit der Thüringer Wald Card können Sie für 5,- EUR im Jahr 
(Kaufmonat = Ablaufmonat im Folgejahr) über 300 Angebote im 
Thüringer Wald entdecken und günstiger erleben.
Der Erlebnisführer Thüringer Wald (für 4,50 EUR) gibt Ihnen An-
regungen und Tipps, die ganze Region zu erkunden: Von Eise-
nach zum großen Inselsberg, über Oberhof und zu Thüringens 
einzigem „Tausender“ auf der Plattform des Schneekopf-Turms, 
über Masserberg und Neuhaus bis zur Saaletalsperren-Kaska-
de. Hier finden Sie Tipps zum Wandern, Skifahren oder Baden. 
Genießen Sie Wohlfühlangebote bei Wellness-Spezialisten, 
entdecken Sie Spannendes aus der Geschichte und kulturellen 
Tradition Thüringens in Schlössern, Burgen und Museen oder 
Schaubergwerken. Finden Sie einzigartige Highlights wie die 
Skisport-Halle in Oberhof, die Saalfelder Feengrotten oder die 
Glasbläserkunst in Lauscha und Umgebung. Thüringer Gast-
lichkeit am Wegesrand lädt zum lustvollen Verweilen; herzhafte 
oder süße Leckereien und manches mehr wird in Hofläden oder 
bei Direktvermarktern feil- geboten. Im Erlebnisführer Thüringer 
Wald in seiner aktuellen Edition 2016 / 2017 finden Sie weit mehr 
als 300 Anregungen und Vorschläge, den Thüringer Wald in sei-
ner ganzen Vielfalt zu entdecken.

Lies mal wieder

Dem Leser stehen in der Stadtbiblio-
thek im Heinse-Haus rund 10.000 Tau-
send Bücher zur Auswahl. Neben Bü-
chern für Kinder und Jugendliche 
bieten wir Ihnen ein umfangreiches 
Angebot an Krimis, Frauen- und Lie-
besromanen, historischen und utopi-
schen Romanen u.a.
Bekannte Autoren, wie Barbara Wood, 
Joy Fielding, Iny Lorentz, Evita Wolff, 
Elizabeth Lowell, Ken Follet, Sarah 
Lark, Nora Roberts u.s.w. sind im Be-
stand zu finden.
Empfehlungen:
Das Gold der Maori - Sarah Lark
Wie Sommerregen in der Wüste - Nora 
Roberts
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Weitere geführte Wanderung

Für das erste Halbjahr 2016 ist eine weitere geführte Wanderung 
durch unseren Verein geplant. Dazu möchten wir unsere Vereins-
mitglieder, Mitbürger und Gäste ganz herzlich einladen.
Geführte Orchideenwanderung
Termin: 11. Juni 2016 / 10.00 Uhr
Treffpunkt: Heinse-Haus Langewiesen
Wanderstrecke: ca. 7 km
Anmeldeschluss: 07. Juni 2016 im Heinse-Haus
 unter (03677) 80 77 20
Fahrt mit dem Kleinbus nach Kleinbreitenbach und von dort über 
die Reinsberge zum Bettelborn und weiter über den Kunstwan-
derweg Kleinbreitenbach zurück.
Bei der angebotenen Wanderungen ist die Einkehr in eine Gast-
stätte geplant. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5,00 EUR zur 
Abdeckung der Fahrtkosten ist vorgesehen.

TSV 1865 Langewiesen e. V. informiert
Der TSV bittet um Unterstützung für die Aktion „Bewegung ge-
gen Krebs“. Die erste Aktion hierzu ist die Versteigerung eines 
Laptops Lenovo im Wert von 699,00 EUR (Artikel Freies Wort 
vom 5. März 2016) Schon mal Vormerken: Benefiz-Walking über 
die Langewiesener Walkingstrecken am 1. Mai 2016 ab 10 Uhr.
Die nächste Tanzrunde der Sparte Allgemeinsport findet am 
Mittwoch, dem 16. März 2016 im Bürgerhaus um 19 Uhr statt. 
Einführungsthema dieses Mal ist der Langsame Walzer, danach 
freie Tanzmusik.
Die Sparte DART lädt am 2. April 2016 ab 15 Uhr am Ratskeller 
zu Langewiesen zur feierlichen Eröffnung ein. Sowohl die Grün-
dung der Sparte als auch die Einweihung der genutzten Räum-
lichkeiten möchte der TSV hier mit den Bürgern der Stadt feiern. 
Für Jedermann/Frau besteht die Möglichkeit auch diese Sportart 
einmal auszuprobieren.
Die Sparte Allgemeinsport lädt am Montag, den 4. April 2016 
um 15 Uhr zu einem Seminar  
Grundlagen einer gesunden Ernährung - 
Basiswissen Ernährung
ins Bürgerhaus ein. Hier werden den Teilnehmern in anschauli-
cher und einprägsamer Weise die Grundlagen einer gesunden 
Ernährung näher gebracht:
-  Wie ist unsere Nahrung aufgebaut - aus welchen wichtigen 

Bausteinen besteht sie und welche Funktionen haben sie für 
unseren Körper?

-  Was und wieviel, wie oft und wann sollte ich essen?
-  Warum ist Flüssigkeit für unseren Körper so wichtig und was 

hat Trinken mit unserem Stoffwechsel zu tun?
-  Was muss passieren, damit ich zu- bzw. gesund abnehme 

oder mein Gewicht halten kann?
Fortsetzungen mit Kochkursen sind geplant. Sie sind herzlichst 
eingeladen. Es gibt nur noch wenige freie Plätze - Anmeldung 
erforderlich: rae.wagner@gmx.de oder 0152/059 888 04.

Veranstaltungen

„Böhmisch in den Frühling 2016

mit den „Geraberger Musikanten“

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Auflage unseres belieb-
ten Konzertes „Böhmisch in den Frühling“ geben.
Aufgrund des großen Interesses In den vergangenen Jahren, 
verbunden mit dem Ziel, unseren Gästen ein in allen Belangen 
angenehmes Konzerterlebnis zu bieten, haben wir uns ent-
schlossen, in diesem Jahr 2 Termine anzubieten.
Wir laden Sie recht herzlich ein, am Samstag, dem 2. April 2016 
oder am Sonntag, dem 3. April 2016 ab 14 Uhr unser Gast zu 
sein.
Traditionell finden beide Veranstaltungen wieder im Gemeinde-
saal Martinroda statt.
Neben unserer Live-Musik wird natürlich auch wieder bestens für 
Ihr leibliches Wohl gesorgt.
Darüber hinaus wollen wir über einen Kartenvorverkauf sicher-
stellen, dass sich ein jeder Konzertbesucher auf einen garantier-

Wir gratulieren

… zum Geburtstag
13.03. zum 90. Geburtstag Herrn Dr. Aschenbach,  Herbert
17.03.  zum 80. Geburtstag Frau Dr. Plank, Irmgard
18.03. zum 70. Geburtstag Herrn Bier, Hans-Jürgen
18.03. zum 75. Geburtstag Herrn Krug, Otto
21.03. zum 85. Geburtstag Frau Schmidt, Gudrun
24.03. zum 80. Geburtstag Frau Bodlak, Edelgard
27.03. zum 90. Geburtstag Herrn Bauer, Harry
04.04. zum 80. Geburtstag Herrn Gerhardt, Alexander
08.04. zum 75. Geburtstag Herrn Ros, Klaus

Vereine und Verbände

7. Osterfeuer in Oehrenstock 

Die Feuerwehr Oehrenstock und der Feuerwehr-
verein laden wieder zum Osterfeuer in Oehren-
stock ein.
Wann: 
Samstag, 26. März 2016 um 18.00 Uhr
Was und Wo: 
-  Fackelumzug mit der  Blaskapelle Oehrenstock 
 vom Dorfplatz aus 
-  anschließend wird das  Osterfeuer auf dem Festplatz ange-

zündet 
Für das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten und  Getränken ge-
sorgt. 
Freiwillige Feuerwehr Feuerwehrverein
Oehrenstock Langewiesen

Fremdenverkehrsverein Langewiesen  
1908 e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung

hiermit möchte der Vorstand des Fremdenver-
kehrsvereins Langewiesen 1908 e. V. alle Vereins-
mitglieder zu der 

am Montag den 4. April 2016
um 19:00 Uhr im Heinse-Haus (Ratsstraße 9)

in Langewiesen
stattfindenden Mitgliederversammlung herzlich einladen.
Tagesordnung:
01. Begrüßung
02. Verlesung der Tagesordnung und Beschluss
03. Jahresbericht zum Geschäftsjahr 2015
04. Bericht des Kassierers zum Geschäftsjahr 2015
05. Bericht der Revisionskommission
06. Diskussion
07. Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes
08. Jahresarbeitsplan 2016
09. Haushaltsplan 2016
10. Diskussion
11. Abstimmung zum Jahresarbeitsplan 2016
12. Abstimmung zum Haushaltsplan 2016
13. Verschiedenes (Möglichkeit der Mitglieder Anträge einzu-

bringen)
14. Schlusswort
Vorschläge und Anträge der Mitglieder sind spätestens bis zum 
21. März 2016 schriftlich an den Vorstand des Fremdenverkehrs-
vereins einzureichen. 
Bitte denken Sie an den Mitgliedsbeitrag 2016, den Sie gerne an 
diesem Tag einzahlen können.
Ingrid Schneider
Vorsitzende
Fremdenverkehrsverein Langewiesen 1908 e. V.
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ten Sitzplatz verlassen kann. Karten erhalten Sie ab Anfang März 2016 in den u.a. Vorverkaufsstellen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre „Geraberger Musikanten“
Kartenvorverkauf:
Geraberg:  Geraberger Autohaus und Physiotherapie Kretschmar
Martinroda:  Mess- und Regeltechnik U. Tengler
Ilmenau:  Apollo Optik Filiale Ilmenau
Langewiesen:  Harry Kloß Elektronik 2000
Herschdorf:  Dachdeckerfirma Schilling

Veranstaltungskalender der www-Region 2016

Langewiesen

März
Datum Veranstaltung Beginn Kommune Veranstaltungsort
11.03. Baby- und Kleidermarkt für alle 20.00 Uhr Gehren Stadthaussaal
 - für werdende Eltern  19.00 Uhr
12.03. Geführte Märzenbecherwanderung 10.00 Uhr Langewiesen Ab Heinse-Haus
12.03. Broadway-Melodien mit Markus Maria Winkler 19.30 Uhr Langewiesen KulturFabrik
16.03. Sportliche Tanzrunde des TSV 19.00 Uhr Langewiesen Bürgerhaus
17.03. Frauentagsfeier  Oehrenstock Haus des Gastes
19.03. 3. Musikertreffen  Altenfeld Mehrzweckhalle
19.03. Sushi  Altenfeld Zum kühlen Grund
19.03. Schmücken des Osterbrunnens   Jesuborn Ortsmitte
19.-20.03. Langewiesener Ostermarkt  Langewiesen  Stadtzentrum,KulturFabrik
19.-20.03. Oster Café 13.00 Uhr Langewiesen KulturFabrik
21.03. Eltern-Kind-Kreis (für Eltern mit Kindern 15.30 Uhr Langewiesen Gemeindesaal,
 ab 18 Monaten)    Hauptstraße 42
24.03. Eucharistische Feier 19.00 Uhr Langewiesen Gemeindesaal, Hauptstr. 42
25.03. Fischessen  Altenfeld Zum kühlen Grund
26.03. Osterfeuer  Bücheloh Vor der Feldscheune
27.03. Osternacht, anschließend Osterfrühstück 06.00 Uhr Langewiesen Peterskirche
27.03. Familiengottesdienst 09.30 Uhr Langewiesen Liebfrauenkirche
27./ 28.03. Osterbrunch mit Eiersuche für Kinder ab 10.00 Uhr Altenfeld Zum kühlen Grund
jeden Montag Zumba für alle  19.00 - 20.00 Gehren Schobse-Sporthalle 

April
Datum Veranstaltung Beginn Kommune Veranstaltungsort
02.04. 3. Musikertreffen  Altenfeld Mehrzweckhalle
02.04. 25 Jahre Chor „viva la musica“
 Festakt, im Anschluss öffentliches Freund- 15.00 Uhr Gehren  Stadthaussaal Gehren
 schaftssingen
02.04. Tanzabend des TSV 20.00 Uhr Langewiesen Bürgerhaus
04.04. Ernährungsseminar 15.00 Uhr Langewiesen Bürgerhaus
 (Voranmeldung erforderlich)
07.04. „Thüringer Abend“ - „so gets zu ba ons ab 18.00 Uhr Schmiedefeld Bahnhof Rennsteig /
 derhemm“ mit den „Neustädter Rennsteig-   Rennsteig 3
 klängen“
ab April -  Bergwerksfahrt mit Führung  Langewiesen Schaubergwerk
Oktober Fahrt mit der Feldbahn   Volle Rose
Di - Fr  09.00 - 16.00 Uhr
Sa - So /FT  10.00 - 18.00 Uhr
jeden Montag Zumba für alle 19.00 Uhr Gehren Schobse-Sporthalle

Sonstiges

Traumhafte und erlebnisreiche Ferienlager im Erzgebirge
Wohin in den Sommerferien? Natürlich in ein Ferienlager! Aben-
teuer bestehen, neue Freunde gewinnen, Natur erleben und sich 
sportlich betätigen. All das ist in der Kinder- und Jugendbegeg-
nungsstätte „Grüne Schule grenzenlos“ in Zethau möglich.
Wer wollte nicht schon einmal als Akrobat, Clown oder Zauber-
künstler in einem richtigen Zirkuszelt auftreten? Kein Problem! Ihr 
bekommt euren Auftritt im farbenprächtigen Kostüm und vor gro-
ßem Publikum. Richtige Akrobaten vom Zirkus Dreamland geben 
euch vorher Anleitung und Unterstützung.
Termin: 17.bis 23.Juli 2016
Für naturinteressierte Kinder ist ein Wildniscamp eine gute 
Wahl. Am Felsen klettern, mit Falken und Eulen auf Augenhöhe 
in einer Falknerei; Wald erkunden bei Tag und bei Nacht, Sterne 
beobachten; Lagerfeuernächte und über diese Abenteuer noch 
einen eigenen Film drehen. Das ist nur ein Teil der Wildnisaben-
teuer vom 03. bis 09. und 10. bis 15. Juli 2016.

Wer es etwas entspannter mag, der findet beim „Ferienspaß im 
Erzgebirge“ Gleichgesinnte mit denen es Riesenspaß macht, im 
Erlebnisbad über die 80 Meter Rutsche zu düsen, einen großen 
Showabend zu genießen, kreativ zu sein beim Gestalten eines 
Mittelaltertages mit Ponyreiten, Ritterspielen, Bogenschießen...
Längst hat es sich bei Kindern und Jugendlichen herumgespro-
chen: in der „Grüne Schule grenzenlos“, geht es auch sportlich 
zu. Zehn Tage sind dafür reserviert. Neben verschiedenen Ball-
spielen, Inlineskaten, Badminton und Spaßolympiade gibt es An-
leitung in Selbstverteidigung.
Vom 24. Juli bis 03. August.
Dass Baden und Disco, Kino und Spiele unbedingt zu allen Feri-
enprogrammen gehören, ist genauso selbstverständlich wie die 
Nächte am Lagerfeuer und ein zünftiges Abschlussfest.
Infos:
„Grüne Schule grenzenlos“ e.V.; Zethau 93; 09619 Mulda
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Osterfest in Saalfeld

am Sonntag, 20. März 2016

In diesem Jahr fin-
det am Sonntag vor 
Ostern wieder ein 
Fest auf dem Markt-
platz statt.
In bewährter Zu-
s a m m e n a r b e i t 
zwischen Saalfel-
der Festring und 
Werbering gibt es 
dieses Fest in Ver-
bindung mit dem 

ersten verkaufsoffenen Sonntag 2016.
Das Angebot umfasst wieder viele Frühjahrs- und Geschenkar-
tikel sowie österliche Angebote. Desweiteren sind selbst gefer-
tigte Marmeladen, Gelees und Bastelarbeiten von Schülern im 
Angebot.
Um den Hunger zu stillen gibt es Deftiges vom Grill und viele 
weitere kulinarische Angebote auch für den kleinen und großen 
Durst.
Auf der Marktbühne wird es auch ab 11 Uhr musikalische Un-
terhaltung mit „Two Points“ und ab 13 Uhr mit den „Original Wut-
schetalern“ für die Besucher des Osterfestes geben.
Ein Kinderkarussell ist den ganzen Tag dabei, durch eine Kinder-
tagesstätte wird Kinderschminken angeboten und bunte Helium-
ballons werden ebenfalls vor Ort verkauft.
Ab 13.00 Uhr halten dann die Händler ihre Geschäfte zum vor-
österlichen Frühlingseinkauf geöffnet. Wir begrüßen Sie herzlich 
zum Saalfelder Osterfest und in der Saalfelder Innenstadt von 
11.00 bis 18.00 Uhr
Getreu dem Motto:

„Fahr nicht fort - Kauf vor Ort.“ 
Zeitgleich findet an dem Wochenende im Saalfelder Schloßpark 
das „Anschmückfest“ für den Saalfelder Eierbaum statt.
Hanjörg Bock
Saalfelder Festring e.V.

Impressum

Amtsblatt für die Stadt Langewiesen
mit dem Ortsteil Oehrenstock
Herausgeber: Stadt Langewiesen; Herstellung und Druck: Verlag + Druck Li-
nus Wittich KG, In den Folgen 43, 98704 Langewiesen, Tel.: 0 36 77 /  
20 50-0 Fax 0 36 77 / 20 50 - 21, info@wittich-langewiesen.de, www.wit-
tich.de; Verantwortlich für Anzeigen: Herr David Galandt. Für die Richtigkeit 
der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte 
Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzei-
genveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreis-
liste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden 
von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auf-
treten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb 
können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. 
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. 
Erscheint: in der Regel einmal im Monat, kostenlos an alle Haushaltungen 
im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis 
von 2,50 € (inkl. Porto und 7% MWSt.) beim Verlag abonnieren.

Nächster Redaktionsschluss

Freitag, den 01.04.2016

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 08.04.2016


